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Gibt CS eın konstantinisches
Zeıtalter?
Korruption und moralıscher Verfall In der Kırche

Paolo ro

Im VEITBANZECNEN Jahr 2013 Waren 1700 Jahre se1t dem Erlass des sogenannten
VOIl alland Äus diesem Anlass wurden ammelbände VOI-

OMentlc Ausstellungen organisiert und Kongresse einberufen. Ohne hiıer eine
Bilanz obertfläc  cher Inıt1atıven und Forschungsergebnisse vorlegen
wollen, en ich doch, dass dieses Gedenkjahr angesichts der geschichtswis-
SENSC  chen Anlass geben kann einem ernsten Nachdenken ber
uUuNseTe heutigen robleme, Diskussion ber das Vorhandensein VON Korrup
tion und moralischem ertall 1n der Kıirche und ber deren Beziehung aCc
Der BegriXi bzw. das Paradigma „konstantinisches el  er“,  66 WIe es 1n der 67
schichtswissensch. verwendet wird für die lange Zeitspanne der Geschichte der
Kirche VO  - ahrhunde bis eute, wurde 1n der ersten Hälite des un
derts erarbeitet VOI Theologen wIe Bart und anderen 1 usammenhang
mıiıt der Oorderung ach einer eIiorm der Kirche 1 Sinne elner Rückkehr ihrer
ursprünglichen „Form  . 1eSs geschah 1n Reaktion aul die „politische eologie”
Carl Schmuitts und auft otalitäre Ideologien. Diese orderung wurde dann
Oraben! des /Zweıten atiıkanischen Konzils VOT allem VOINl Marıe-Dominique
enu erneu vorgetragen.*
DIie enealogie dieses Begrifies aber annn uch viel weıter, bis 1NSs Mittelalter
zurückgehend rekonstruile werden. In der gesamten europäischen ıteratur, bel



Lorenzo Valla angefangen, wurde das Mailänder Edikt vermengt MI1T dem C Paolo
Prodischten okumen der „Konstantinischen chenkung“,  LL HG die dem aps die

Herrschaft ber weströmische Territorien übertragen worden Ssel, und dann
den 1mM Blick auft den eichtum und die Korruption der kirchlichen Hierarchie, auftf
die orderung der äuberung und der Rückkehr evangelischen Armut nNzäh-
lige Male die berühmten Verse antes AaUus der Divina Comedia Inferno, 67
Sanllg, Verse 15 /) wiederholt

99 h l! Costantin, di quanto mal fu matre,
NOn Ia ua CONVEFSION, quella dote
che da fe rese 1l Drimo CCO patre /

Ach, Konstantin, WIE ”iele hel
nicht deinem Übertritt, nein, Jjener Schenkung,
die einst der erste reiche AaDS DON dir empfing.

Dieser VerweIis der Z Zeıit antes (als die älschung des Schenkungsdoku-
mentes och cht bewjesen War) viel berechtigter als später erschien INır
1immer mehr SeIN denn elne historische Erinnerung eine Flucht dereals
Körperschait VOT ihrer ONkreten erantwortung und VOT der vertieiten eolog1-
schen Besinnung auf die Bedeutung ihrer Präsenz 1N der Heilsgeschichte. 1€eS
wurde dann einem Passepartout, mıt dessen Hilfe dem Problem der
geschichtlichen Bedingtheit der kirchlichen Instiıtutionen und ihrer Entwicklung
ausweichen konnte, indem die Kirche als Körperschait irgendwie VON der
erantwortung TÜr das VON 1 Lauf der ahrhunderte ausgearbeitete acC
Ssystem mı1t seliner nstitutionellen Organisation und dem kanonischen eC
meıinte entlasten können.
Mir scheint, dass das Problem der „konstantinischen ende  66 sowohl AUus SC
chichtswissenschaftlichem als auch aus theologischem ckwinke 1mM Lichte
der Forschungen der etzten ahrzehnte tieigründiger gesehen werden annn
Neueste Studien aben klar erkennen lassen, dass e1in anger und vielgestaltiger
Weg VOIl der VON Konstantın gygewollten Duldung bis hin der 1mM Jahre 381 VOI

Theodosius verfügten Erklärung des hrıstentums taatsrelig1on geführt hat
Eın erster un. der klargestellt werden 11USS Das sogenannte „Edikt VOIl

alland“ VO  = 313 ist eın Edikt, ınd kam cht Aaus alland In
el handelt 65 sich blofß en mandatum, einen Rrief miıt ür die
Verwalter der Provinzen bestimmten nstruktionen, der verfasst wurde, das
aufgrun VOIl Vereinbarungen der beiden ugus Konstantın und LACINIUS erlas-
SeNe Edikt des Galerius VOI SE 1n die Taxıs überführen 1eSs eın
ZU.  9 VO  3 Himmel C  enes Ereignis, SsSondern rgebnis elnes geschichtlichen
Prozesses VOIl anger Dauer. Es handelt sich entsprechend dem schönen 1Te
eines Buches VON Paul Veyne“ SsSac eline das gesamte
hundert durchlaufende n  icklung: Im Al ölinet sich dann Konstantın,
elner der beiden Mitkaiser, der STlchen Minderheit gegenüber, die damals
N1IC mehr als bis 10 Prozent der Bevölkerung des Reiches zählte Achtzig



EeMO. Jahre später die heidnische Religion verboten, und 1 ahrhunde
Korruption das e1IcC LLUT och VOI Christen bewohnt Sse1N, WE S auch 1mM ahrhunde

aufgrund des irkens VOI Muhammad VDE muslimischen Abspaltung (einem
Schisma? kommen wird
Ich gy]aube aber, dass Veyne N1IC. recCc hat, WE behauptet, das Christentum
ware ohne onNs  1ın eine der s1ieben Sekten gyeblieben, die 1mM Mittelmeerraum
lebten Im Blick auf die Machtverhältnisse die Schlacht der viıischen
WG Oktober 412 e1iIn Ere1gn1s VOIl zentraler Bedeutung: Nach elner
Legende erblıckte ONStTanuın das Kreuz miıt dem Aus den über-
einander gelegten griechischen Buchstaben und Rho gebildeten hristuszei
chen: siegte, und jolgenden Tag ZOg 1n Rom eın Um dieses Ere1ign1s
verstehen, LU USS einen Blick auft die Zeıt werien, die dem vorausging.

Auf dem Weg ZUr Überwindung des feın  ıIchen
Gegensatzes
Se1t ein1ger Zeıt ist die Vorstellung VOIl einem teindlichen Gegensatz zwischen
dem Christentum und den römischen Institutionen überwunden, wonach
keinerlei Osmose, sondern eINZIY und allein einen VOI erfolgungen gezeichne-
ten feindlichen Gegensatz gegeben habe, der allein M1rC die ZUI Zeit Konstan
tins erfolgte Anerkennung der christlichen Relig1on auifgehoben werden konnte
In irklichkeit 1st D dass der en der römischen Ordnung 1ST, auf dem
das Christentum sich und selne ersten tut, und eben diese Ord
NUNg des Reiches nımmt kermente auf, die 1n der Zelt des Hellenismus 1n der
Welt des Mittelmeeres überall verbreıitet sind ® DIie kirchlichen Institutionen,
insbesondere die Dıözesen, werden organısiert auft der Grundlage der Verwal
ungss  uren des Römischen Reiches Dieses Phänomen aber ist N1IC rein
Außerliches. Es schließt die gesamte innere Struktur der Kirche 1n ihrer Sprache,
1n ihren lıturgischen Ausdrucksiormen und 1n ihren een m1t e1in Es Sind VOT

allem die Gedanken der Stoa ber die ber die MTTUS und ber die des als
Voraussetzungen des Rechtswesens, die das Denken VOIl niang
prägen
DIie wichtigste Verbindung zwischen beiden Bereichen cheint mM1r darın
estehen:; dass der egne1iNes aturrechts ntstand (eines Begrilis, welcher der
ältesten römischen Rechtstradition emd War), und dass sich die Anlänge elıner
Rechtsphilosophie entwickelten: und dies geschah insbesondere 1n Verbindung
m1t der VOIl Cicero bis Seneca reichenden Erfahrung der Stoa 1eSs eist
ZUSamNeN 1n der eNnıton des alus (mit der Unterscheidung zwischen dem IUS
civile jedes einzelnen olkes und dem allen ern auft Grund der Vernunit
gemeinsamen IUS gentium und 1ın Ulpians erühmter Dreiergruppe VOI Natur
rec Völkerrecht und Zivilrecht: dies wird Z Basıs des Corbus uUTrIS CIvILS und
des gesamten küniftigen eges des westlichen Rechtes „1US naturale esT, quod
natura Omn1a anımalia OCUL



In diesem ahmenensich se1t dem ahrhunde be]l den Kirchenvätern C010
TO!die Tre VOIl Christus als OCASTeEemM Gesetzgeber und VOIl eiINnem yöttlichen

eo das übereinstimmt mı1t dem Naturrecht 1eSs hat Folgen auf der ene des
TODIemMs der Zuständigkeitsbereiche. 1eS ilt N1IC LLUT 1n negatıvem SINn (weil
damıt der Glaube das bevorstehende Ende der Welt, die Parusi1e, abnımmt
x1bt N1C 1Ur Schwierigkeiten be]l der Bestimmung der Zugehörigkeit der einzel-
nenNn MitgliederZ Gemeinschait Es Setz sich auch elne eCuie 1C auf die Welt
durch DIie kosmische, natürliche Ördnung eC sich N1IC mehr mı1t der politi
schen Ordnung, und eronne sich das Problem einer Spannung, die N1C
die Beziehung Politik, sondern auch ZUTI Rechtsordnung und Rechtsverwal
Lung etrilit DIie Berulung auf eine Gerechtigkeit, die er STEe als die SC
schriebenen Gesetze, bleibt nichts Abstraktes, Ssondern wird konkret ın einer
el prinzipieller Werte 1n der menschlichen Person, dem igentum, der des
us  z 1eSs iührt einem irüher nbekannte Prozess der Verrechtlichung der
Verhaltensnormen der hristlichen Gemeinschaft und der SsSchen egründung
des Rechtes Noch bevor sich die Bulßpraxisen ist dies bemerken 1
Denken der Kirchenväter der ersten Jahrhunderte en dem AÄnspruch anufi den
orrang der christlichen oral gegenüber dem römischen eCcC omMmMm C  y
VOT allem 1 esten, Z Verwendung der Rechtssprache 11 Dienst der Theolo
QI16E, der reliz1ösen egriffe und besonders 1n der Ekklesiologie, sSe1 hinsichtlich
der Regeln des aubens, der Liturg1ie oder der Kirchenzucht
Wie Jean audeme Z Abschluss S@1-
1165 oroßen Freskos chreibt „Das
römische ecC ermöglic der Y1S "A010 Prodistammt (JUS einer Familiıe politisch

engagıierter Intellektueller und Wissenschaftler. ach deren Gemeinschaft, sich 1n der ese
Promotion zu  S Doktor der Politischen Wissenschaftenschaft organıslieren. Diesen Dienst vervollständigte er seIne tudiıen der Universitat Bonn

ahrhunderte hindurch eisten ESs An der Universität Trient hat Moderne Geschichte
Aaus der katholischen Kirche 1n ZE gelehrt und Wr von 19/2- 9// Rektor dieser

wlıssem Sinne die echteste TD1IN des Unıversita Fr hat außerdem den Universitäten Rom
Römischen Reiches machen.“* Man kann und Bologna gelenrt. 2007 erhielt den Alexander-

diese 1C 1n weilßs oder 1n schwarz Aaus- von-Humboldt-Preis. Veröffentlichungen SOvrano
Pontifice. Un D Adue anıme: La monarchiag papalemalen, aber INır scheint, dass 11a S1e nella Drıma etad moderna, Bologna 1982; Das Sakrament

HG infiach ablehnen kann In den etz der Herrschaft. Der politische FId In der Verfassungsge-
ten Jahrzehnten hat oft auft ober- schichte des Okzıdents (1997) Fine Geschich Fe der
Tächliche Weilse gedacht, ILal könne die Gerechtigkeiıt. Vom Recht Gottes zum modernen
Kirche reformieren, indem S1Ee VOIl Rechtsstaat (1997); paradıg ma triıdentino N epOoCa

nella storia Chiesa (20 10) AÄnschrift: Universita dden Folgen elner äılseren onstantını
schen en beireit, aber INanl hat N1C BOl0gna, Vıa /amboniı GG /-40126 BOologna, talıen.

F-Maiıil. paolo.prodı@unibo.it.nachgedacht ber jene mehr innere Os
INOSsSe

DIie als erste WE angefangen VO  z Dekalog bis hin den Geboten
des vangeliums 1n das jJuridische Uniyversum eın Die erstellte Ördnung
N1IC. 1n rage gestellt, und wıird eın eC AAr Revolte YESC  en, aber
röffnet sich die Möglichkeit elnes on  es, 1n dem die Ura fori atz machen



ema. mMusSsen die Ura coelli: Es werden die Voraussetzungen YESC  en tür einen
Korruption institutionellen Dualismus

In der irühen MC konnte keine Unterscheidung der geben, WIe S1Ee erst
viele Jahrhunderte später entstehen eine Unterscheidung zwischen einer
phäre des Strairechts und der phäre des Bulsrechts, zwischen der Exkommuni-
on und der Absolution VOIl der Sündensc In diesen ersten Zeiten 1DL

das Bemühen, Sünden VOIl öffentlichem elang, be1 denen die Zugehörigkeit
des itglieds Gemeinschaft auf dem ple. STE (Tür die 65 1emlich undifie
renzierte Bezeichnungen wı1e unde, ergehen, Delikt 1bt) VOIl anderer

unterscheiden, 1 Blick auf die Prozedur der Wiedereingliederung und der
Reha  on die Schwere des Verstoflses essenN können.
Abgesehen VOIl sicherlich auch wichtigen politischen Opportunitätserwägungen
und VON Machtspielen, cheint M1r dies die entscheidende rage Se1IN, VOT die
sich Konstantıin 1 Jahre 312 gestellt sah Es handelte sich N1IC blois e1iIn
reinesaCsondern darum, eine Dialektik akzeptieren, 1n
welcher der Kalser aufßerhalb der Kirche bleibt, nämlich als „eDISCODUS ad extra“,
der se1ne Funktion als Oberhaupt der Christenhei ausübt, ber VOoOIl aulßen
her: Er ass sich Ja auch erst kurz VOT selinem 'Tod aufen; vorher aber wird
schon das ONZ VOIl Arles und das ITSTe Ökumenische (0)1VA VoOoNn Nicaea
die Häresien einberufen. Tatsächlich verzichtet auft die gyöttliche Grund
eZung selner eigenen utorıtät, deren bedurft hätte, die dem Kaiser als
Gott geschuldete Verehrung fordern können. Er akzeptiert i dass die politi
sche aC N1IC. 1re m1T der religlösen aCcC identitiziert WIr| indem All-

erkennt, dass eline sakrale Ur erst vonseıten der Kirche empfängt, und
damit YTkennt auch den Dualismus AIl, der 1U auft kultureller und
]Juridischer ene 1mM Entstehen S  en ist In diesen ahmen ordnet ugus
1LUS Ende des ersten Teils selner Schrift De CIVILATE Dei (V,24 l.) die Gestalt
onstantins als des idealen Fürsten e1n, dem e1INe Fülle VOoIl o  C  en uns
erwelsen, VON Siegen und VOIl allgemeinem Wohlstand eschert WIF| der aber
Nnie VON achtgier beherrscht

Die Zeıt zwischen Antike und fruüuhem Mı  elalter
In diesem ahmen 1bDt 6S einen on zwischen Heidentum und hristentum,
der 1 UnN!: ZWel den sten und den esten völlig verschiedene
Szenarıen eroine Im esten nımmt die Kirche mehr und mehr die des
sterbenden römischen Staates eın und immer mehr zZu kulturellen Werk
ZCUS 1ür den KEintritt der arbarischen er 1n die „romanitas“, das ihnen
Zugehörigkeit und Ve dentität VersScCc Im sten läuft SC
arauı hinaus, dass die TC sich mit dem Staat VON Konstantinopel, miı1t dem
sTilıchen Kaiserreich, identifiziert ° Wır stehen hier nfang elner eWe-
gung 1n Zzwe]l verschiedene Richtungen, die, WEeNnNn S1e auch erst viele ahrhunderte
später als Schisma eNiniert werden kann, schon Jetzt eine völlig verschiedene



Wegrichtung hinsic. der Beziehung zwischen der CArMSTCHNEN Gemeinschaft 0070
TO:und der aCcC impliziert.

Selbstverstän maisen uns keinesfalls AIl, etwas (JeNaueres ber das
allgemeine Problem des Christentums als Staatsreligion 1mM byzantinischen eicCc

sagen.© Es 1Dt wohl aum ein Phänomen, ber das mehr Studien erschienen
Sind, als ber den byzantıniıschen Cäsaropapismus: Im sten annn sich keinerlei
Kirchenrecht 1n autonomem Sinne en, weil der Staat 1ST, der die Kirche miıt
selinen Gesetzen und selner erwaltung reg1e: und weil schon das Denken der
ater der ICsich 1n ebendiese Richtung bewegt. In der Juridischen 1ıtera
tur des Ostens en WIT N1IC einmal den Begrifi „kanonisches Recht“ Selbst:
verstan  ch musste Genaueres ber die Je ach Zeit und Raum unterschiedlichen
Entwicklungen gesa: werden: Es ist och N1IC alles entschıeden mıiıt dem 1
Jahre 380 1n Thessalonike erlassenen Edikt des Theodosius, das „alle Öölker des
Reiches Z Annahme des aubDens des postels EeTITU:  66 verpüllichtet, und der
damit eingeschlagene Weg wird N1IC Irel se1In VOIl Verzögerungen, die auch 1 der
Gesetzgebung Niederschlag nden: der Prozess aber wIird nauthaltsam welterge-
hen
Hier geht MC blof® ein Problem der Zahlen, sondern der Um das

4.00 kann ugustinus 1n einer Reflexion ber die pOoSITLIve e1lte der mensch-
en Lebensgeschichte Jenselts der Todesgrenze behaupten, dass die UTtOMTta:
des aubens sich ber die ZAallZe Welt ausweiıtet ( Confessiones V1, JL 19)
I7 Was dann, ennn der Schnitt des es miıt e1ns er Fühlung, er OTge Schluss
und nde machte? SE Nein, eıt gefehlt, are so! ES ist MI ohne Grund, ohne
SInn, AaSS die erhabene ME und urde des CATNISTUCHEN auUDenNnNs In er Welt
verbreitet ISst; nNIıe geschähe (QUS göttlicher Fügung Großses und Herrliches FÜn UNS,
are mıt dem Tod des 10es auch das eDen der eele (QUSWegrichtung hinsichtlich der Beziehung zwischen der christlichen Gemeinschaft  Paolo  Prodi  und der Macht impliziert.  Selbstverständlich maßen wir uns keinesfalls an, etwas Genaueres über das  allgemeine Problem des Christentums als Staatsreligion im byzantinischen Reich  zu sagen.© Es gibt wohl kaum ein Phänomen, über das mehr Studien erschienen  sind, als über den byzantinischen Cäsaropapismus: Im Osten kann sich keinerlei  Kirchenrecht in autonomem Sinne bilden, weil es der Staat ist, der die Kirche mit  seinen Gesetzen und seiner Verwaltung regiert, und weil schon das Denken der  Väter der Ostkirche sich in ebendiese Richtung bewegt. In der juridischen Litera-  tur des Ostens finden wir nicht einmal den Begriff „kanonisches Recht“. Selbst-  verständlich müsste Genaueres über die je nach Zeit und Raum unterschiedlichen  Entwicklungen gesagt werden: Es ist noch nicht alles entschieden mit dem im  Jahre 380 in Thessalonike erlassenen Edikt des Theodosius, das „alle Völker des  Reiches zur Annahme des Glaubens des Apostels Petrus“ verpflichtet, und der  damit eingeschlagene Weg wird nicht frei sein von Verzögerungen, die auch in der  Gesetzgebung Niederschlag finden; der Prozess aber wird unaufhaltsam weiterge-  hen  Hier geht es nicht bloß um ein Problem der Zahlen, sondern der Kultur. Um das  Jahr 400 kann Augustinus in einer Reflexion über die positive Seite der mensch-  lichen Lebensgeschichte jenseits der Todesgrenze behaupten, dass die Autorität  des Glaubens sich über die ganze Welt ausweitet (Confessiones VI, 11, 19):  „Was dann, wenn der Schnitt des Todes mit eins aller Fühlung, aller Sorge Schluss  und Ende machte? [...] Nein, weit gefehlt, es wäre so! Es ist nicht ohne Grund, ohne  Sinn, dass die erhabene Macht und Würde des christlichen Glaubens in aller Welt  verbreitet ist; nie geschähe aus göttlicher Fügung so Großes und Herrliches für uns,  wäre mit dem Tod des Leibes auch das Leben der Seele aus ...“  Der Dualismus der Macht  Neueste Studien haben begonnen, den bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts zurück-  gelegten Weg zu beleuchten, angefangen von der Promulgation des Codex Theo-  dosianus im Jahre 439, der erklärte, der Zweck des Staates sei es, die christliche  Religion zu verteidigen, bis hin zu den Gesetzen, die den Dekreten der Konzilien  von Ephesus und Chalkedon den Rang staatlichen Rechts verliehen und die  Unterdrückung der Häresie organisierten.’ So beginnt ein Jahrhundert, das dazu  führt, dass in den Codex Justinianus unter dem Titel „De Summa Trinitate et fide  catholica et ut nemo de ea publice contendere audeat“ als erster Artikel -  sozusagen als oberste Verfassungsnorm - die berühmte Weisung eingefügt wird:  „ Wir wollen, dass alle dank unserer Liebe zu ihnen unserer Herrschaft unterworfenen  Nationen jener Religion treu ergeben bleiben, die dem Apostel Petrus übermittelt  wurde und die er persönlich den Römern übermittelt hat und die dann von Papst  Damasus und von Petrus, dem Bischof von Alexandrien, einer Person apostolischerDer Dualısmus der acC

Neueste Studien aben begonnen, den bis des ahrhunderts zurück-
gelegten Weg beleuchten, angeflangen VOIl der romulgation des eX Theo
dosianus 1mM Jahre 439, der erkl  6, der WeC des Staates sSe1 C  9 die christliche
Religion verteidigen, bis hın den Gesetzen, die den Dekreten der Konzilien
VON Ephesus und on den Rang staatliıchen Rechts verliehen und die
Unterdrückung der Häresie organisierten.‘ So beginnt e1iINn Jahrhundert, das dazu

dass 1n den ONJustinianus unter dem 1te „De Summa Yınıtate et lide
catholica et ut EeINOÖ de publice contendere audeat“ als erster Artikel
SOZUSagEN als berste Verlassungsnorm die berühmte Weisung eingefüwird

27 Wir wollen, AasS alle dank UNSerer 1eDe ihnen UNSeTer errscCha unterworfenen
Nationen jener eligion ITeu rgeben leiben, die dem Apostel Petrus Uübermittelt
wurde und die er dersönlich den Romern übermittelt hat und die ann DON aDSs
Damasus und DON etrus, dem Bischof DON Alexandrien, einer Person apostolischer



emMQ. Heiligkeit, ITreu hewahrt worden ist. Dies mussen Wr glaubden gemä der Lehre der
Korruption Abpostel und gemäd dem Evangelium IN der Einheit der göttlichen Aatlur DON ater,

Sohn und eiligem (reist, die gleich sind In derajestd und INn der eiligen Dreifaltig
heit Wir ordnen d AaSsS diejenigen, welche die Behauptungen dieses (jesetzes NIC.
verletzen, batholische OChristen genannt werden sollen Die anderen hbetrachten IMr als
Menschen ohne INSIC: und mmr ordnen d  9 ass SIe als Häretiker miıt der Strafe der
Infamie erfolgt werden sollen, und ihren Versammlungen werden mr NIC. den Namen
Kirche zuerkennen. SIe MUSSeEN zuerst der göttlichen acCNe übergeben werden und
annn DON UuNSs mıt den Strafmaßnahmen erfolgt werden, die verhängen UuNsSs der
Himmlische Richter bevollmächtigt hat “

Tatsächlich aben hiıer mi1ıt e1inem Bruch LUun, der mı1t der hristianisie
Tung des Reiches und m1t dem on des Jahrhunderts auch auftf jJuridischer
ene ach und ach Tage Datt Im sten die Kirche dadurch, dass S1E
taatsreligion und der Kalser se1lne Gesetze 1mM amen es und sl
erlässt, dem Imperium einNnverlel uch die zunehmende rechtliche egelung des
Lebens der TG wıird 1LUN einem Teil der staatlichen Gesetzgebung.” nde
rerselits LLUSS LLUIL auch jede auf das aturrec bezogene ÄAußerung auft die
INONO.  sche KForm eines Verordnungswesens zurückgeiührt werden, das seinen
Gipiel 1 Imperator als dem Garanten dieser Koinzidenz VOIl menschlichem und
gyöttlichem Gesetz hat
Im esten ist die n  icklung völlig verschieden. In allen andbüchern der
irchengeschichte wird erinnert den berühmten RBrief VON aps Gelasius
Kalser ÄAnastasıus (494) ber das Verhältnis zwischen der der Kalser
und der auctoritas der römischen Päpste als die erste Bildung eliner "Theorile des
für den esten typischen Dualismus „Zweierle1 Kalser, SInd die HKormen
der aC mıt denen VOT allem diese Welt regle: wird, die eilige Auctoritas der
Päpste und die Önigliche oTtestas B
Nach eiInem weılteren ahrhunde ann 1n aps Gregor dem Groisen,
selnen Briefen und 1N seinem Iraktat Moralia In Job schon den Begründer des
Dualismus auft der ene der Jurisdiktion c<ehen. 10 Ich me1line können,
dass LU auf der rundlage der eologie des ugustinus, des Prestiges des
Papstes, des Vakuums ezüglıc Wwe  er ”C und der Moraltheologie Gre
YOIS ein Gottesrec als pädagogisches Instrument {Üür die er des werdenden

uropa eNTSTE Im Gegensatz dem, Wds allgemein y]laubt, 1Dt
hier keine Überordnung elnes kirchlichen heiligen Rechts ber ein WwWe  es
CC sondern das Nebeneinander elnes sich auf die €  Ze Schrift gründenden
Gottesrechts elnerseıits und elines LEeUu entstehenden römisch-barbarischen
Rechts andererseits. Die menschliche Gerechtigkeit ist TUC der UunNn!: und
besitzt innerlich N1IC die Fähigkeit, die Gesellschaft umzugestalten, sondern
die Fähigkeit, ewaltanwendung durch ewaltanwendung 1 Gleichgewicht
en, eın Gleichgewicht wieder herzustellen zwischen den Rechten einzelner
und den Rechten verletzter Gruppen, und ZW durch kte der ückerstattung,
der Wiedergutmachung oder entsprechender Bestrafung.



(010)10Wır können l1er N1IC die yesamte Geschichte der Beziehung zwischen politı
scher aC und religlöser aC 11 christlichen esten zurückverfolgen: Da TO

1Dt den institutionellen Dualismus, der sich VO  = Jahrhundert m1t dem
Investiturstreit zwischen Päpsten und Kalisern en den koniessionellen
uralismus, der 1 Jahrhundert mı1t der eiormation beginnt, den Prozess
der Ääkularisierung 1ın den etzten Jahrhunderten Ich möchte hiler keiner schÖön-
färberischen 1G OrSCHu eisten In der westlichen Christenhei des Mittelal
ters gyab die Kreuzzüge und die den tharern begangenen Massaker, die
Inquisition, die Religionskriege; ber immer hat iestgehalten Dualismus
der aCcC und dem Unterschied zwischen der ene des (JeWwlsSsens und der
ene des positiven Gesetzes.
Äus dem, Was hier YESa: wurde, kann 1La ber uch elne Eeue Betrachtungs-
welse lernen, die en kann, die TODleme VON eute verstehen. 11 Es gyeht
aDel N1IC. darum, „Christliche Wurzeln“, die VOI der Ääkularısierung und VO  S

Prozess der Modernisierung verdrängt wurden, wieder ireizulegen, sondern den
Dualismus des Westens, die zwischen heiliger aC und politischer aC
bestehende Dialektik, als historischen Prozess begreiten
Abgesehen VON einıgen Ausnahmen wird die Moderne 1n der weltlichen oder kon
fessionellen Geschichtsschreibung vorwiegend als Ergebnis der ärung des

ahrhunderts (mit eEINIZEN OTrDOTtTen 1n den vorangehenden Jahrhunderten
gesehen, Was einherging m1T einem Prozess der äkularisierung und der Äus
SC  ung des Heiligen Aaus der Geschichte Unterschiedlic. ist LUTI die Ende
dieser Betrachtung SteNende Oosıtıve oder negatıve ewertung; die Definition des
Z Moderne führenden historischen Prozesses durch €l Partejen ber ist
olffensichtlich eNnUusSC Wenn ich ein dieser beiden offensichtlic
sätzlichen Positionen ntwerien S{0)  ( würde ich9 dass die Adus dem klassı-
schen Text des Hugo Grotius wieder hervorgeholte berühmte Formulierung „efs!
Deus NON daretu dazıu ne1gt, miıt der entgegengesetzten Form  erung „veluti S7
Deus daretur“ zusammenzulallen: Es Sind dies splegelbi  liche Lösungsvor-
schläge, die aber tatsächlich das angestrebte Ziel verfehlen, denn S1e en auft
der irrıgen Vorstellung der Koinzidenz des Gottesgesetzes und des Vernuntit:
YEeSeETZES als eın für allemal vollendeter Errungenschait
Das heutige Problem ist esumm durch den Eıintritt 1n ein ei  er, ın dem die
Andersartigkeit, der Dualismus zwischen politischer aC und heiliger aCcC
N1IC mehr verständlich ormuliert werden kann, weder 1n einem System einer
Christenheit ach der mittelalterlichen Gesellschafit och 1n elıner Beziehung
VON 3 und Kirche, WwIe sS1e 1n den ahrhunderten der Moderne verwirklicht
wurde, weil eben die errıtorlale „Douveränıtät” weltlicher oder geistlicher
verloren ist. 2

Mythische Theologie und staatlıche Theologie
ehren zurück den Gedanken des ugustinus ber die Geschichte In
Perioden der und des Vertrauens 1n die politischen und gyesellschaftli-



emMQ. chen uren konnten nner. der TAadıLiON und des Denkens des wes
Korruption chen Christentums die Bezugspunkte vielfältig und unterschiedlich SeIN, die

Krise jedoch, die UNSeIC Welt 1UN VOIl innen her erfasst hat, NOU uns, uns

eSSEI mı1t jenem Denker, der sich aut der Wasserscheide zwischen der Zeit der
assık und der Christenheit eian und der sich 1n der Krıise der ten Ordnung
rstmals dem Problem der Beziehung zwischen Heilsgeschichte und menschli-
cher Geschichte gestellt hat
Wır wollen ausgehen VOIl der Klassifizierung der Erkenntniswelisen, die ugZuSs
1LUS 1 Buch VON De civitate Dei vorgele hat Er Iulst el auf erken des
Marcus Terentius Varro, De antıquitate Terum divinarum und De antıiquitate Terum

humanarum. Diese verlorengegangenenerWaTren ein1ıge ahrzehnte VOT Chris
4 Geburt verfasst worden, und ZWi mıt der Zielsetzung, die Kulturgeschichte
Roms bis hın ihrer Blütezeıit rekonstruleren. ugustinus nımmt dieseel
ein1ıge ahrhunderte später wieder auf, Namlıc. ach der Plünderung Roms durch
die Westgoten 1mM Jahre 410, als das YallzZe Gebäude der römischen Kultur 1 elne
vollständige Krise geraten Was VON ern und Menschen gesa: werden
kann, ist ach VAaTtTO 1n dre1 Teilwissenschaften en  en 1n der ischen
eologle, 1n der physischen oder natürlichen eologie und 1n der staatlichen
eologie. DIie mythische eologie besingt die aten der ten er 1n Epen
und Theaterstücken us  z Für ugustinus 1bt eine CNEC Verbindung zwischen
dieser m  ischen eologie und der staatliche eologie, weıl die erstgenannte
1n die ultur der und 1 die überführt und 1n elne Horm VOIl

Wissen umgeiorm wird, das dem WeC jent, das pO.  SC  € (1emelınwesen
Thalten, oder anders YESa! das „Ldeologie” Der Kult und die eatrali
sche Darstellung der aten der erwerden einem integralen Bestandteil
des Lebens der Stadt, der Rıten des politischen (GGemeinwesens.
Der Symbiose dieser beiden Theologien Seiz Augustinus die VOI ihm bevorzugte
physische oder natürliche eologie9we1l diese ınmittelbar miıt der Ver
unit verbunden ist S1e ehrt die Vernunft, nachzudenken ber das, Was atur-
icherweise evident 1St, nachzudenken ber die historischen Prozesse. In der
natürlichen eolog1e kann Augustinus zufolge die LEUE ultur entstehen, die
läahig 1ST, einen og miıt der Vernunfit und m1t der sSTlıchen Offenbarung
führen, wobel der grundlegende Dualismus zwischen der reliz1ösen phäre und
der phäre der aCcC respektiert wird Die ersten Bücher VON De CIDILATE Dei SInd,
WIEe allgemein bekannt 1ST, VOT allem dem WeC verlasst worden, die die
Christen erhobene Anklage widerlegen, S1e sel]len SC des römischen
Imperiums. I3G INONO  ische IC} der Geschichte mMacC Nnun Aatz eine
alistische und diale  ische assung, die schon nlang des erkes
dargelegt wird und die dazu esT1mMm: 1St, Heilsgeschichte und menschliche
Geschichte bis ZU Ende der Welt verflechten und jeden Einheitszwang aufl:
ıuıheben 13

„Diese rwiderungen Mag der ilgernde aa Christi des Königs den Feinden
entgegenhalten SIe sollen sSich vor Augen halten, AasSs Uunter ihren Feinden auch



CQOl0ünftige Mitbürger verborgen sind, amı SIe wenigstens hei diesen nicht für
vergebliche Geduld halten, hre Anfeindungen ertragen, his (QUS ihnen Aubige Prodi

werden; WwIe Ja auch hinwieder der (rottesstaat, solang hienieden hilgert, hei sich
solche AUS den Feinden INQT, die verbunden sind mıit ihm UrC die (jemeinscha der
Sakramente, aber doch NIC. miıt ihm teilnehmen dem ewigen 0SEe der eiligen JO
Denn die beiden Staaten Sind In dieser Welt ange ineinander verschlungen, his SIE
UNVC. das letzte Gericht werden.

DIie Auigabe des Historikers ist also NC das Gute Vo  S Bösen ennen,
und och weniger ist sel1ne Auigabe, die beiden Staaten gegeneinander
stellen uch die Gemeinschafit der Christen, die Kirche, hat inner ihres
akramentalen Gefüges das 0OSe 1ın sich: DIie belden en kohabitieren und
koexistieren, ohne dass S1e In den historischen Institutionen identiniziert werden
könnten
In dieser 1Ctuatıon kann der 1ST0  er miıt ragmenten arbeiten, ohne eın
umftassendes Urteil Tiällen können: DIie Geschichtswissenschaft i1st Bemühen

e1ine Erkenntnis, die gewissermaßen par. theologischen Erkenntnis
geschieht, aber da X1bt keinen Raum elne pO.  SC  € eologie, die VeOI -
chweilst ware mı1t der Geschichte und die dem ‚WeC diente, einen alles uıumfTas-
senden esamtplan ntwerlien auc. N1IC. möchten hinzufügen, 1n der
säkularisierten Fassung VON Hegels Ü  — oder der Klassen VON In
den VO  = Historiker aufgelesenen Fragmenten Sind Heilsgeschichte und mensch-
liche Geschichte tief innerlich und untrennbar miteinander verbunden, und
INUSS versuchen, S1Ee 1n ihrer Endlichkeit und Konkretheit verstehen, und
mı1t jener Radikalıtät und jener Distanz, die ihm möglich SINd, weil die e010
gische YTkenntnis auf einer anderen ene angesiedelt hat; WIe der Christ, WIe
schon der uUuTtor des Rriefes Diognet SagT, derjenige 1St, der die Gesetze des
Staates IUSO ernster beiolgt, als S1e Ja olcher /wecke willen beiolgt,
die höherwertig Sind als die des Staates

Fnde des konstantinischen Zeıtalters
Wenn sich mıt den politischen Theologien des J. ahrhundertä befassen

kann der Begriff „konstantinisches Zeitalter“ VOINl Nutzen SEeIN. Aus ekklesio-
logischer und historischer 1C wurde dieser Begrilf instrumentalisiert, die
Vorstelung StUTZeEN, WeNn die Kirche reinen Lehre des vangeliums
zurückkehren wolle, gyeNUuge C: das konstantinische Zeitalter Nter sich
lassen, ohne dass S1e sich dem Problem stellte, dass S1Ee selbst eine menschliche
Gesellschaft 1mM Sinne des augustinischen Denkens 1St, 1n deren leiblicher
Verfassung uch das OSe seinen Platz hat
In den Kontilikten der auf das Il Vaticanum Iolgenden Jahre habe ich immer
misstrauisch reaglert, WenNnn Anklagen die 99  oONS  nische Kirche“ laut
wurden, wobei diese miıt besonderer Härt:  CD geäulßsert wurden, WEn das



Thema so7z1lale Engagement ür die ÄArmen und die Revolution INg IC weil ich
Korruption N1C auch überzeugt SCWESECNH ware VON der Notwendigkeit elner Erneuerung;

aber schien mIr, dass das omplizierte Problem der Krise derCN1IC
verstünde, WE Konstantın oder der VON ihm erölfneten Symbiose m1t der
politischen an die dann m1t verschiedenen Änderungen bis eute weıterent-
wickelt wurde und die, WEeEI111 sich dazu entschlösse, rückgängig gemacht
werden könne die SAIlZC zuschöbe. Mır scheint, dass diese IC 1
TUN: die ese der konservativsten Traditionalisten yestütz Ha
die diese Tendenzen der efahr der erwandlung des hristentums 1n elıne
eologie geziehen aben Auf diesem Altar wurde dann die prophetische Kom
onente der Kirche gyeopiert zugunsten der Bestrebungen ntweder progressI1S-
tisch-horizontaler oder ber konservativ-vertikaler ressure QgT0UDS. Das ortpaar
Kirche-des-Volkes /hierarchische Kirche gewinnt hıer orrang VOT dem ortpaar
Kirche-als-Institution/Kirche-der-Prophetie!* Es ibt aber N1IC eine Mut
ter Kirche und daneben elne tieimutter Kirche Die Kirche, das sind und
orruption und moralischer ertall sind N1C. eın VON aulsen kommendes Übel
Wenn uns dessen bewusst werden, hat das Konsequenzen die Weilse, WIe

dem Problem der urreiorm begegnen mUÜüssen, nNamlıc entsprechend
der historischen Entstehung der Gesellschaft 1M Dualismus und 1n der r..
meidlichen doppelten Zugehörigkeit des Christen, WIe S1e 1n den ekannten
Sätzen des Rrieifes Diognet Z Ausdruck (0)0080088 DIie Verllechtung und der
Zusammenstofß mı1t der politischen aC welche das en der Kircheun
dertelang geprägt aben und ın Fleisch und Blut übergegangen SINd, mMusSsen
STOMSC verstanden werden, auch die ÖOrte deraerkennen
können, die sich erzeit 1n der X10  islerten Gesellschaft en und die sich 1n
den etzten Iünizig Jahren vollständig verändert aben
Nach dem großen und agischen Pontilikat Pauls Naı der versucht hat, die
eIiorm der Strukturen 1n die Wege leiten, insbesondere durch die Einrichtung
des Bischo{isrates WEl dieser auch 1n selner ätigkei ehindert wurde durch
die Reaktion der Kurle und die ängstlichen Ddorgen, könne der petrinische
1T1mMa gyelährdet werden und nach dem charısmatischen Pontinlkat Johannes
Pauls IO hat Joseph zinger m1t seiner ankung das Problem auf die
stärkstmögliche Weise Neu auigeworfen Und dann ist e1n aps N1IC VO  3

Rande der Welt, sondern auch AauUus den „Interiora“, dem „innersten Kern  w der
Kirche, gekommen.
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Äus dem Italienischen übersetzt VON DE Ansgar Ahlbrecht

Wo sınd dıe Opfer?
Glanluca onta

„Gerechtigkeit die Gerechtigkeit! | Wır können lange
WI1SSenNn, bis einsehen wollen, dass Wissen trügerisch ist:

In diesem ungleichen Kamp({f hat die Wahrscheinlichkeit
immer das letzte Wo  ba

VladimirJankelevitch

Wo SiNnd die Öpfter? Diese rage weıst hin auft das zentrale ema dieses Artikels
ıne erste Zielsetzung besteht tatsächlich darin, unterstreichen, WIe sich die
Rede VOIN Korruption ändert, WeNn 1NSs ple. bringt, dass 65 da pfer 21Dt, und
WenNnn ihre mme ON bringt Tatsächlich aber Spricht INAan, WenNnn

Korruption definieren versucht, 1 Allgemeinen VOll dem, der esticht, und VON

dem, der sich bestechen lässt?, als den beiden etTe:  en Das pier dagegen,
das 6S eigentlich gyeht, weil die durch die Bestechung angerichteten Schäden
erle1det, ist SallZ woanders. Hier wollen Zema machen.


